
'89 der Beilagen zu den stenogr'aphischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P .). 

Diese Maßnahme tritt nicht früher in 
Kraft, als sie nicht die Gen:ehmigung pes 
Alliierten Rates erhalten hat. ' 

, 

'. 
Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom' ' 1946 zur 1
1 kläruhg, für Unterr,icht und Erziehung und für' 

Ergänzung des Gesetzes vom 3., Juli 1945, Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 11945 über die 
St. G. BI. Nr. 47, über die Wiederherstellung Anrechenbarkeitausländischer Hochschulstudien 
der österreichischen Gerichtsorg'anisation und.im Auslande abgelegter Prüfungen, St. G. ,Bl. 
(Gerichtsorganisationsgesetz 1945 GOG. Nr. 82, die von ihnen an einer ausländi,chen 

1945). Hochschuleabgeleg~en akademischen oder sta,at-

D N ·' I h b 'cLI lichen Prüfungen an Stelle der dur, ch die in1.än-er atlona rat at esrn ossen: 
,. dische Studien- und Prüfungsordnung yorgeschrie-

Artikel I. benen Fachprüfungen anerkennt, vor:ausgesetzt,. 
daß sie die Übrigen Bedingungen für die A~f
nalhme' in den österreichisch,en Buridesdienst er-

Dem Gesetz vom 3. JuIl1945;' St. G. BI. Nr. 47, 
ü'berdie Wiederherstellung der, ös~erreichischen 
Gerichtsorg,anisati-on' (Geri chtsorganisa tionsges etz 
1945 - GOG. 19,45), werden folgende Be-

. st~mmurigen eingefügt: 

§ 14 a. Das Bundesll1inisterium für Justiz wird 
eqnächtigt, in den Jahren 1946 bis einsFhließ-
lich 1949 1 

1. auf Antrag des Oberlandesgerichtspräsidel1-, 
ten Richteramtsanwänern, die im Vorbereitungs-' 
dienst eine sehr gute, Verwendung aufweisen, eine 
Abkürzung des, Vorbereitungsdienstes mit der 
Einschränkung zu bewilligen, daß die tatsächlich 
zurückgelegte Dauer des Vorbereitungsdienstes 
mindestens eineinhalh Jahre betr~gen muß; 

2. Personen, welche die Befähigung zum Rich
teram~ im Auslande' erlangt haben, bei Vorliegen 
aller üprigen Voraussetzungen für die übernahme 
in den österre'ichischen Bundesdienst durdl Ver
leiihung eines planmäßigen Richterpostens zum 
Richter zu ernennen, oIhne daß es der Zurück
legu11lgdes Vorbereitungsdienstes und der' Ab
legung der R~chteramtspr.ühng (§ 4 GOG.) be
darf; 

3. Personen, welche die ,rechts- und staats
'wissenschaftlichen Studien im Auslande zurück
gelegt haben, die Aufnahme in den richterlichen 
Vorbereitungsdienst zu, bewilFgen, wenn das 
Bundesll1inisterium für Unterricht nast. Maßgabe 
der Verordnung des Staats amtes für' Volksauf-

füllen. . 

§ 14 b. Für Richter, auf die § 4, Abs. (1), des 
Gesetzes vomc22. August 1945,,~t. ,G.!BI. Nr. 134, 
uber die Wiederherstellung österreichischen Be
rU!fs'beam tentums (Be amten -Oberlei tungsgesetz), 
anzuwenden ist und die" gemäß § 8,' Abs. (2),( 
lit. a, dieses Gesetzes auf einen Dienstposten der' 
neu gebildeten Personalstände übernoml~eri wor
Hen sind, erhöht sich die Altersgrenze (§ 5 des 
Bundesgesetzes vom 14. Juli 1921; ,,30 G. BI. 
Nr. 4~2, über Änderungen des Gericht:;organi
sationsgesetzes vom 27. November 1896, R. G. BI. 
Nr. 217) für jedes in:folge, di~ser Maß1Jegeiung 
vor Zurücklegung des 65. Lebensjahres "außer 
Dienst verbrachte volle Jahr um den ~leichen 
Zeitraum, jedoch treten 'sie sp~testens ~it dem 
31. Dezember des Jahres, in dem sie" das 
70. Lebensjahr vollendet haben, in den dauernden 
Ruhestand. 

§' 14 c. Verfassungsbestimmung. 
(1) Die Bundesregierung ist ermächtigt, bis' zum 

Ende des Jahres 1949 aus bE;sonders 'Yichtigen 
dir:;pstlichen Rüdisichten' Richter, weIche die 
Altersgrenze (§ 5 des Bundesgesetzes vom 14. Juli 
1921, B. G. BL Nr. 422, üher Anderungen des 
Gericht~organisationsgesetzes, vom 27. ·November 
1896, R. G. Bl. Nr. 217) zurückgelegt haben, 
weiter im Dienste zu ,belassen. 

() 
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(2) Eine solche Verfügung hat die Dauer der 
Weiterverwendung des Richters mit \ einem ka
lendermäßig angegebenen Zeitpunkt zu begren
zen; eine Weiterverwendung über den 31. De-

'zember des Jahres, in dem der Richter ,das 
70. ,Lebensjahr vollendet hat, ist unstatthaft. 

Artikel 11. 
, Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

das Bundesnjinister:ium für Justiz im Einvet'- , 
nehmen mit dem Bundesministerium für Unter
richt, hinsichtlich des § 14 c die Bundesregierung 
betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 
t " 

Die fortgesetzte 'Zunahme der Geschäfte 
de'r Gerichte, ,die namentlich in Straf,sachen 

,eine außerordentliohe Höhe err,ei~ht haben, 
einerseits und der Abgang zahlreicher Rich
telr infolge der z.ur Reinigung des Beamten-

. körpers von nationalsozialistischen Einflüs
sen"durchgefüillJrten Säubelmngsaktion ander
seits nö~igt die, Justizverwaltung, wirksame 
Maßnahmen, zu ergreifen, um einen aus
reiohenden, den zeitgemäßen Anf'Ürderungen 
entsprechenden Rkhternachwuchs zu sichern. 

Zu diesem Zwecke ,soll d,ie Ausbildung der 
'im richterlichen Vorbereit11llgsdienst stehen
den P,ersonen durch zielsichere Maßnahmen, 
insbes'Ündere durch Arusgestaltung der im 
Ge,!-ichtsol1gani'sationsgesetz vor:geschriebenen 
wissenschaftliehen Übungen, v,erbessert,ogleich
zeitig aber aluch eine entsprechende Abkür
zung dieses Vorbereitmgsdieiistes ermög
licht wer,den. 

Für eine solche Ab~ürzung, spricht auch 
der U mstaIId, daß die Anwärter" auf die 
Justizberufe durch die nationa1sozi.alistische 
Herl1schaft und "den von ihr entfesselten 
K'rieg ohnedies schon erheblich Zeit verloren 
haben und trotz ,einer Einrechmmg militäri
scher Dienst- 'lIDd sonstigen BehiIIdernHlgs
zeiten noch immer regelmäßig erst in höhe
rem Alter die Ernennung zum Richter er

'reicqen werden, als unt,er gewöhnlichen' Ver
hältnissen. 

Der vorHegende Ge'setzentwurf beabsich
tigt daher, den BundesmiIlisterfürJuSitiz zu 
ermächtig.eIi, den dreijährigen richterli:chen 
Vorbereitungsdienst für solche Richteramts
anwrurter, die einen ",sehr guten" Verwen
dungserfolg aufweisen, bei denen also dlls 
Ziel der AUiSbildung offenbar' erreicht ist, bis 
zur Hälfte herabzuse,tzen. 

Eineinhalb Jal:Ire Vorbereitungsdienst 'wer
den ,aber auch künftig das Mindestmaß bil
den, das jeder Anwärter aueh dann zurück
legen muß, wenn er nach Maßgabe der Ein
rechnungsvorschrift 1945 (St. G. BI. Nr. 145/ 
1945) Anspruch auf Eilurechnung von Militär
oder sonstigen Behindel1Ungsz~iten hat 

Weiter sohl das BundesministeriUlm für 
Justiz eT.illächtigt werden, Personen, die im 
AuslandestJudi,ert haben, unter A:netrkennung 
der ausländischen Studien und Prüfungen in 
den richterlichen V'orber,eitungsdienst aufzu
nehmen oder Richter ausländischer Gerichte 
auf österr.eiClhiscl;le Richterposten zu er
nennen. 
, Die el1ste Bestimmung hat den Zweck,. 
österreichischen Staat'sbürgern, w,elche, um 
den natiooals()zialistischen Verfolgungen zu 
entgehen, im Austande,' studiert haben, die 
Rückkehr in das Vaterland und ,die Berufung 
,auf Richtenposten tllrer Heimat z.u· ermög-
lichen. ' 

Bei <ler zweiten Bestimmung ist zunächst 
an deutsClhe Richter aus Südtirol ,g,edacht, 
welche die Befähigun,g zum Richteramt in 
Italien erw()rhen haben. 

!Die Anerkennung ausländischer Studien 
und Prüfungen' setzt dias Einvernehmen mit ' 
dem BundeSIIlinist,erium für Unterricht vor
aus, wobei die Vorschriften der Verordnung 
vom 9. Juni 1945 über di,e Anrechoobarkeit 
atusländischer Hoch.schuLstudien und im Aus
la~de iahg,elegte,r .Pl1ÜfungenrriCihtunggebend 
sein sollen. \ 

Die weiteren, Vorschriften des Gesetzes 
sollen ,dazu dienen, erprobte Richter auch 
über die' Alter.sgr,enze hinaus <lern Dienste 
Zu ,erhalten, sofern ihr Verbleiben im Dienst
Btande der Rechtspflege off,enbar förder-
Hch ist. -

Hiebet ist zunächst an die Richter g,edacht, 
die wegen i:hrer 11reue zu österreich von dem 
nationaIsozialistischen Regime g,emaßregelt 
worden sind rund welche ',bei ,einer unver-, 
änderten Aufrechterhaltung der Altersgrenze 
gerade um die Zeit verkürzt würden, i.n der 
sie in einer SteUung häUen wh·ken können, 
die sie sich durch ihre Lebensarbeit errun~en 
haben. 

Zu diesem Zwecke sieht das Gesetz vor, 
daßs()lche gemaßregelte Richter für jedes in
folgedi,eser Maßr,egelJung vor Zurücklegung, 
de,s 65. Lebensjahres außer Dienst verbrachte 
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volle Jahr ,UJili den gleichen Zeitr,a'\lm länget 
im Dienststande belassen werden, mit der 
Einschränl{<ung, daß' ,sie ,spätestens mit dem 
31. Dezember des' Jahres, in dem sie das 
70.' Lebensjahr vohlendet -haben, in den 
dauernden Ruhestand treten. 

Durch diese Bestimmung soll ei~erseits 
dem Interesse des Di,enstes gedi{jnt werden, 
da ja ger,ade d~e Erhaltung solcher Richter 
der Reöhtspflege zum Vorteil ,gereicht, ander
seits Opfern der natiolIlalsozialisti~schen Herr
schaft eine Genugturung zuteil werden. ' 

Schließlich ermächtigt das Gesetz die 
Bunde&regie~ung ganz ahlg'eIlllein, innerhalb, 
einer g,ewi,ssen übergangs,zeit, d~s ist bis 
zum Ende des J,ahres 1949, Richter, welche 
die Altersgrenze zuruckg,elegt haben, weiter 
im DienststaIide zu belassen, wenn eine 
solche Maßnahme,sei es wegen der beSOll
der,en TÜ~htigkeit .und Verwendbarkeit des 
betreffenden Richter,s oder wegen des drill-

'/ 

3 

genden 'Bedarfes der Gerioote, geboten' er
scheint; dias Gesetz umschreibt diese Vor-/ 
aussetzungen mit den Worten "besonder:;; 
-wichtige dienstliche Rücksichten". 

Mit Rücksicht auf die richterliche Unab
hängigkeit muß eine' solche ~erlängerung 
stets für einen kalendermäßi'g ·bestimmten 
Zeitl'la'llm ausgesprodhen werden; die Belas
sung: eines Richters über den 31. Dezemher 
des Jahr'es, in' dem er I das 70. Lebensjahr', 
zurückJagt, ist ausgeschlossen. / 

Die Justizv,erwaltung hofft, durch die Be
stimmungen dieses Gesetzes einerseits einen 
bent~treueri, strebsamen und dienstfr~udi
gen Richternachwuchs zu schaffen und ander,
seits durch Erhaltung he'\vtiJhrter Kräfte die 
augen blicklichen übe~gangsscliwi,erigkeiten 
zu überwinden und diadur-ch d,en gesetzmäßi
gen und ,geordneten Gang der Rechtspflege 
im neuen österrei~h zu 'sichern. 

/-
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